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Kundeninformation  

Technische Standards zur Erstellung / Veränderung eines 

Trinkwasserhausanschlusses 
 

Sie möchten einen neuen Trinkwasserhausanschluss erstellen oder einen bestehenden 

Trinkwasserhausanschluss verändern lassen? Dann beachten Sie bei der Planung bitte 

folgendes: 

 

Es gelten die „Wasserlieferungsbedingungen“, welche unter www.heidewasser.de zu finden 

sind und die technischen Standards der Heidewasser GmbH (Schema 1) in der jeweils gültigen 

Fassung. Dies bedeutet: 

 

 die Hausanschlussleitung wird geradlinig, auf dem kürzesten Weg und im rechten 

Winkel zur Trinkwasserversorgungsleitung verlegt 
 

 die Hausanschlussleitung darf auf dem Grundstück maximal einmal um 90 Grad 

abgewinkelt werden 
 

 eine Überbauung der Hausanschlussleitung ist nicht zulässig 
 

 außerhalb des Gebäudes ist ein Schutzstreifen von 4 m vorzusehen (Mitte des 

Schutzstreifens entspricht der Rohrachse), indem folgende Einschränkungen gelten: 
 

- Anpflanzungen, die die Instandhaltung der Leitung beeinträchtigen (z.B. 

Bäume, Hecken), sind nicht durchzuführen 

- die Flächen sind nur leicht zu befestigen (kein Beton, sondern z.B. Pflaster) 

- die Errichtung von Bauwerken und die Lagerung von Schüttgütern oder 

Baustoffen ist unzulässig 

- Geländeveränderungen sind ohne Zustimmung der Heidewasser GmbH nicht 

vorzunehmen 
 

 die Länge der Hausanschlussleitung auf dem zu versorgenden Grundstück darf           

max.  30 m betragen 
 

 der Wasserzählerstandort ist direkt an der ersten Hauswand vorzusehen 

 

Bei Nichteinhaltung der „Wasserlieferungsbedingungen“ und der technischen Standards der 

Heidewasser GmbH wird unmittelbar an der Grundstücksgrenze (max. 2 m) ein Wasser-

zählerschacht gefordert werden. (Schema 2) 
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Schema 1: Wasserzählerstandort im Gebäude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema 2: Wasserzählerstandort außerhalb vom Gebäude 
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Grundstücks- 

grenze 

Hausanschlussleitung 

privater Bereich 

max. 30 m 

Trinkwasserversorgungsleitung 

Trinkwasserzähler 

an erster Hauswand  

öffentlicher Bereich 

privater Bereich 

Hausanschlussleitung 

öffentlicher Bereich 

Schutzstreifen 4m 

Grundstücks- 

grenze 

Hausanschlussleitung 

privater Bereich 

bis Wasserzählerschacht 

max. 2 m 

Trinkwasserversorgungsleitung 

Trinkwasserzähler 

in Wasserzählerschacht 

öffentlicher Bereich 

privater Bereich 

Hausanschlussleitung 

öffentlicher Bereich 

Schutzstreifen 4m 

> 30 m 


